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V e r o r d n u n g 

 

des Gemeinderates der Gemeinde Windhaag bei Perg vom 22. März 2018, mit der die Verordnung des 

Gemeinderates vom 16. Dezember 2010 betreffend der 

Abfallordnung 
 

für die Gemeinde Windhaag bei Perg wie folgt geändert wird:  
 

§ 4 

 

Pflichten der Abfallbesitzer 

 

(4) Grünabfälle sind zur  Sammelstelle - Betreiber Schützeneder Stefan, (Asching 25 Großrothmayr)  

Parzellen 984/3 und 995/3 KG Windhaag zu bringen. Die Verpflichtung entfällt, wenn die Grünabfälle 

einer ordnungsgemäßen Eigenkompostierung zugeführt werden. 

 

 

§ 8 

Behandlungsanlagen für biogene Abfälle 

 

Die Gemeinde Windhaag bei Perg hat mit Schützeneder Stefan, Eva-Magdalena-Straße 16 eine Vereinbarung 

über die Kompostierung abgeschlossen. Folgende Abfälle sind zur Mittelkompostierungsanlage zu bringen: 

 

Grasschnitt, Strauchschnitt, Baumschnitt, Christbäume, Laub, Blumen und Fallobst holzige Abfälle, wie 

Äste, Reisig, Strauchschnitt, große Blumenstöcke etc. 

 

 

Die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung beginnt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden 

Tag. Gleichzeitig tritt § 4 Abs. 4 und § 8 der Abfallordnung vom 16.12.2010 außer Kraft.  

 

 

 Bürgermeister: 

 

 

 

Angeschlagen am: 13.08.2018 

Abgenommen am: 28.08.2018 


